
 
 

Diözesane Zukunftskonferenz 
Marktplatz der Möglichkeiten 

 
„Wie firm ist die Firmung?“  

20./21. November 2015 





Region Altach – Götzis – Koblach  
Firmung 17 + „Am Kumma“ 
 
_Firmteams der 3 Pfarren sprechen Firmvorbereitung ab 
_KandidatInnen werden persönlich eingeladen 
_Aufbruchsfest 
_Das Feuer entfachen: Einkehrtag in St. Arbogast 
_Zu Gast sein: Firmlinge suchen selbst BegleiterInnen 
_Unter freiem Himmel: Sozialaktion: Jugendgottesdienst und Stundenlauf 
_Taizéfahrt  
_Firmgottesdienst 
 
 
 
 





Pfarre Batschuns 
2- jähriger Firmweg (seit 2006) 
 
 _jeweils zwei Jahrgänge werden zusammengefasst 
  
_Startfest (Pfarrausflug) mit 12 und 13 Jahren ca. Mai/Juni 
  
_1 Begleitjahr bis Schulschluss 
  
_1 Intensivjahr September- Firmung Mai/Juni Folgejahr 
  
_Firmung am Ende des Intensivjahres mit 14 bzw. 15 
 





Seelsorgebereich Bedburg/Erft (D) 
Komm und sieh – Come in and find out! 
(kein festgelegtes Firmalter) 
 
_ländlicher Seelsorgebereich mit 8 Pfarrgemeinden, 240 potentielle Firmlinge 
_Grundentscheidungen: Mentoring (1 Firmbegleiter pro Firmling), verpflichtende 
und freiwillige Projekte , ein gemeinsames Projekt, regelmäßige 
Jugendgottesdienste und Begegnungsangebote 
_Firmanmeldung: persönliches Gespräch mit jedem Firmling (20 min), 
schriftlicher Vertrag 
_FirmbegleiterIn: religiös und kirchlich verankerte Person, gemeinsames 
Tagebuch, läßt Firmling am Leben und am Glauben teilhaben  
_Projekte: entstehen aus Interessen und Fähigkeiten von Freiwilligen 
 
 
Weitere Infos: Höring, Patrik. Gott entdecken – Gott bezeugen. Firmkatechese heute, 
Herder 2014. 145-151. 







Pfarre Hard 
„… aus Bausteinen den eigenen Firmweg zusammenstellen“ 
Firmung mit 12 
 
_ca. 80 Firmlinge/Jahr, 2. Klasse Mittelschule/Gymnasium 
_Einzelgespräch mit Firmlingen 
_Firmbausteine zu den 4 Säulen der Grundvollzüge der Kirche: 
- Gemeinschaft: zB Fackelwanderung, Adventkranzbinden, etc. 
- Liturgie: besondere Gottesdienste besuchen, mitgestalten… 
- Verkündigung:  Sakrament der Firmung, Gottesbeziehung 
- Diakonie/sozial aktiv: zB Sternsingeraktion, Tischlein deck dich,… 
- + Aktionen mit Erwachsenen (zB Firmling-Paten-Tag) 
_Firmpass (2 Bausteine aus den versch. Bereichen) 
 







Pfarrverband 
Lingenau – Krumbach 
 
Firmung mit 14 
 
ca. 25 Firmlinge/Jahr 
 
Einschreibfeier 
 
Startwochenende 
 
Spirinight 
 
 
 





 
Männerkraft und Bubenpower  
Katholische Männerbewegung 
 
Kampfesspiele® im Rahmen der Firmvorbereitung gemeinsam mit dem 
Paten oder Vater 
Die Buben und Männer sollen sich durch Kampfesspiele® mit ihrer Kraft 
auseinandersetzen, sich ihrer Kraft bewußt werden und wie sie diese 
geistvoll einsetzen können. Miteinander kämpfen macht Spaß – 
gegeneinander kämpfen macht Angst.  
Reflexion und Austausch darüber, wie der Geist in unserem Leben wirkt.  
 
Kontakt: Alfons Meindl KMB 
 
 







 
Seelsorgebereich Blattenberg (St. Gallen) 
Firmung ab 18 (einheitlich im Bistum)  
 
Obligatorische Inhalte des Firmweges:  
_Mein Leben leben  
_Mein Glaube  
_Gute Zeichen: Taufe und Firmung 
_Leben, Tod und Auferstehung 
_Gott als Geist unter uns 
 
Öffentliches Ja, Firmwochenende, 
Gruppenabende, Firmreise 
 
Infos: http://www.my-next-level.ch/ 



Pfarrverband Gantschier-Vandans 
Firmung mit 10 
 
Firmling – Eltern – Paten  
Die Familie miteinander 
 
Firmvorbereitung: 
_Firmunterricht sonntags nach dem Gottesdienst 
_Weihnachten: Teilnahme an Festgottesdiensten 
_ Vorstellungsgottesdienst 
_Bußfeier 
_Karfreitagsliturgie und Osternachtfeier mit Taufgelübdeerneuerung 
_Teilnahme an der Fronleichnamsprozession 



 
Kirchenrechtliche Fragen rund um die Firmung:  
  
Wer Firmpate sein will, muss ... 
 
_das 16. Lebensjahr vollendet haben.  
_römisch-katholisch sein.  
_das Sakrament der Eucharistie bereits empfangen haben.  
_das Sakrament der Firmung empfangen haben.  
_ein Leben führen, das dem Glauben und dem zu übernehmenden Dienst entspricht.  
_darf nicht Mutter oder Vater des Taufbewerbers sein.  
_darf mit keiner rechtmäßig verhängten oder festgestellten kanonischen Strafe 
behaftet sein. 
 
Eine Person, die aus der Kirche ausgetreten ist, darf das Patenamt nicht übernehmen. 
 







Für das Protokoll:  
Brigitte Dorner / Dez. 2015 


